
Amt
Büchen

Gleichstellung im 
Amt Büchen

Wenden Sie sich an Ihre 
Gleichstellungsbeauftragte, wenn Sie

• bei Problemen wie (häuslicher) Gewalt, 
sexueller Belästigung o.ä. Hilfe und 
Unterstützung suchen

• wieder in den Beruf einsteigen oder
sich beruflich umorientieren wollen

• Fragen zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf haben

• alleinerziehend sind oder Fragen zu 
Trennung/Scheidung haben

• Kontakte zu gesellschaftlichen 
Gruppen, Verbänden oder Initiativen 
suchen

• auf Benachteiligung hinweisen wollen

• Vorschläge haben, wie die Situation 
von Frauen im Amt Büchen verbessert 
werden kann

Gabriele Meyer

Ihre 
Gleichstellungsbeauftragte 

im Amt Büchen

Sprechstunden:

In der Regel montags bis freitags
von 7 – 12 Uhr im Bürgerhaus

Da ich auch Außentermine
wahrnehme, vereinbaren Sie bitte
einen persönlichen Termin.

Telefon:
04155-8009-212

E-Mail:
gleichstellungsbeauftragte
@amt-buechen.de

Internet:
www.amt-buechen.de/unser-
amt/Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte
Amtsplatz 1
21514 Büchen

Hilfe bei Gewalt



Aufgaben Ihrer 
Gleichstellungsbeauftragten:

• Beratung von hilfesuchenden 
Menschen aller geschlechtlichen 
Orientierungen aus der Bevölkerung 
und der Verwaltung im Amt Büchen

• Einbringen von frauenspezifischen 
Belangen in die Arbeit der 
Amtsverwaltung, der Gemeinde-
vertretungen sowie ihrer Gremien

• Zusammenarbeit mit 
gesellschaftlichen Gruppen, 
Institutionen, Kirchen, Vereinen, 
Initiativen… zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Frauen

• Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf 
ihre Auswirkungen für Frauen und 
Männer

• Öffentlichkeitsarbeit
• Infobroschüren
• Presseberichte
• Veranstaltungen zu 

frauenrelevanten Themen

Liebe Mitbürger:innen
im Amt Büchen,

mit meiner Arbeit als hauptamtliche
Gleichstellungsbeauftragte stehe ich
Menschen aller geschlechtlichen
Orientierungen und jeden Alters gern zur
Verfügung, wenn Sie Fragen, Probleme,
Anregungen oder Ideen für Kooperationen
haben.

Ich biete kostenlose, anonyme
Beratungen an. Hier können Sie

• ein vertrauliches 
Gespräch führen

• Informationen und 
Unterstützung 
bekommen

• Kontakt zu anderen 
Beratungsstellen 
oder Fachämtern 
erhalten

Die Beratung hat Lotsenfunktion und ist
nicht rechtsverbindlich.

Rechtliche Grundlage der 
Gleichstellungsarbeit:

Artikel 3 Absatz 2 des 
Grundgesetzes:

„Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt.

Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern und wirkt 

auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hin.“


